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Staat könne mittels es tzes r siıch bieteIs er Verfass olche Problem lleman  nach GrundsaAtzen entscheidefl, an die Bischöfe getan einmischen, 1' ihn nichts angehen, Z die E  Sexual-
haben? Wöäre c5 S dann müßte Man SagcCh, daß viele erziehung. Diese Gefahr mußte, da sıe unmittelbar Sitt-

A0 lichen Charakters 1St, allen Umständen AauSs-Steuern auf Kosten natürlicher Rechte erhoben un AaUS-

gegeben werden. geschlossen werden. Die Bischöfe haben terner tfest-
Dıiese rage berührt eiınen Punkt, dem die Außerun- gestellt, daß die Verstaatlichung des Gesundheitswesens

C > gCH des kirchlichen Lehramtes polıtischen oder nıcht der. eINZ1Ig mögliche VWeg 1st, eine ANSCMECSSCHNC Ge-
_ zıalen Fragen VO der Laienwelt un!: erst recht VO  - der sundheitsfürsorge gewährleisten. Sie haben sodann
nicht-katholischen Offentlichkeit des Öfteren nıcht oder dargelegt, daß dieser Weg bestimmte Rechte verletzen

LE nıcht richtig verstanden' werden. Man gesteht der Kirche würde, deren Antastung durch das Gemeinwohl nıcht
ohl das echt Z ıhre siıttlıchen Grundsätze angesichts zwingend ertordert 1St Dıies 1St ohl eın Urteıil tatsäch-

sozialer Probleme verkündigen. Sobald diese Ver- lıcher Natur. ber 1St mıt der richterlichen Beurteilung
kündigung aber die orm eines Urteils über konkrete des Falles ıcht NUr wesentlich verbunden, sondern

liegt auch 1m Bereich richterlicher Beurteilungsmöglıch-S  r ziale Sachverhalte oder Entscheidungen annımmt, erhebt
IMNa  3 Einwände AUuUs dem Gefühl heraus, da{fß die Kirche eıit. Die Bischöfe haben nıcht, wenıgstens ıcht 1mM e1n-
sich 1er autf das Feld der Tatsachen begibt, deren Be- zelnen, ZESAZT, W as der Staat nunmehr fun habe Dies
urteilung S1e keine unfehlbare Zuständigkeıt besitzt. In ware  Al nıcht mehr Sıttenlehre, sondern Sozialpolitik gC-
NSCIMmM Falle nehmen die Bischöfe den Standpunkt e1n, CN. Posıitiv haben S1eCe sıch daraut beschränkt, den An-

spruch der kınderreichen Famillie un bedürftigen Müt-daß auch den heutigen Verhältnissen für die (Ge-
sundheit der Bevölkerung eines Landes genügend gESOrgtL ter hervorzuheben, der eın sittlicher 1St.

AD werden kann, ohne dafß der Staat diese orge 1n eigene So wird eın Katholik, der mıiıt dem Wesen des kirchlichen
Hände nımmt. Dıies 1St 7zweifellos keine grundsätzliche, Lehramtes 1m besonderen und miıt den soz1alphilo-
sondern iıne Tatsachenfrage, w 1e der Einsender des rIe- sophischen Prinzipien über die Autorıität 1m allgemeınen

iSt, einem Urteil des Papstes oder der Bischöfefes he Tablet“ richtig bemerkt. Man kann dem
Prinzıp der Subsidiarität testhalten un: doch der Me: ı- auch dann innerlich zustiımmen, wenn diese Träger des

Lehramtes über tatsächliche Sachverhalte eın Urteıil ab-nung se1n, daß ıne Gesundheitsfürsorge, die unserm
Stande der Zivilisation entspricht, tür die Allgemeinheit geben. Er wırd sıch klar se1n, dafß dies Urteil einen -
NUur durch den Staat sichergestellt werden kann. Auch die deren Charakter tragt als eine private Außerung oder

auch eine auf der Kanzel vorgetragene Auffassung einesirischen Bischöfe haben in ihrem Urteıil zugestanden, dafß
eine geWIsSE Ausweıtung des staatlichen Gesundheits- Priesters, der nıcht Bischof ist; denn der gewöhnlichea

dienstes 1m Zuge des zivilisatorischen Fortschrittes NOL- Priester spricht nur 1m Rahmen der ihm VO' Bischof
übertragenen Vollmacht mıt Autorität. Der Katholikwendig ist. Dies gilt ftür alle staatlichen Dıienste, un die

Moraltheologie zieht die Notwendigkeit erhöhter Staats- weiß allerdings, daß die Kirche ihr Urteil über soziale
Tatbestände andern kann, daß S$1C also Um-intervention auf den verschiedensten Lebensgebieten in

Betracht. Dıie Herder-Korrespondenz hat 1mM vorigen ständen auch einer Verstaatlichung des Gesundheits-
Jahrgang (4 Jhg. 949/50 464 vgl bes 466) wesens zustimmen kann, wenn sıch die Verhältnisse selbst
diesem Thema den Beitrag eines er bedeutendsten ka- geändert haben Er folgt dann dem Urteil der Kirche
tholischen Sozialphilosophen veröffentlicht. An das kırchliche Lehramt richtet lediglich die For-

derung, daß seine Sprache unzweıdeutig un seıneUm den Einwand ZEISTIFCUCN, daß die Kirche durch
eıine Stellungnahme Ww1e die vorliegende ihre Zuständig- Darstellung sachlich sel, daß S1C ıh auch psychologisch

(}
keit überschritten habe, dafß S1C also eıne tatsächliche, 1n dem Vertrauen bestärkt, die Kirche habe ihr Urteil auf

das Sorgfältigste CEerwOogCN. Es Mag se1n, dafß die Stellung-zialpolitische Entscheidung getroffen habe, MU: INa  —

ohl zunächst darauf hinweıisen, daß die Ausübung des nahme der iırıschen Bischöfe diesem Gesichtspunkt
ırchlichen Lehramtes hinsichtlich konkreter ragen über- 1n einıgen Teilen noch sorgfältiger hätte tormulıiert
haupt unmöglıch ware, wenn INa  — ihm nıcht zugleıch das werden können. So könnte die BeWABTE Ge-
echt einräumte, Tatsachen als solche festzustellen. Eın genüberstellung VO  3 neunzıg un „ehn Prozent der Be-
konkretes sittliches Urteil immer VOTraus, daß der völkerung vermieden un gCNAUCT dargelegt worden
grunde liegende Tatbestand oder Sachverhalt utreftend se1n, ntie welchen Umständen un 1n welchem Aus-
festgestellt ISt. Nun 1St allerdings die vollständige Er- ma eine Erhöhung der Steuern 1m vorliegenden Falle

{  F kenntnis sozıaler Sachverhalte eın höchst schwieriges un vertretbar oder ertorderlıch SCWESCH ware. Doch darf
kaum VO  } Spezialisten bewältigendes Unternehmen. INa  — iıcht vergessén, daß der bischöfliche Einspruch
Jedoch liegt 1m Bereich der allgemeinen menschlichen nächst nıcht die Offentlichkeit gerichtet wWwWar un NUur

Urteilsfähigkeit, sıch darüber weıt orlıentieren, ß Bedenken einer begrenzten rage anmeldete, die BC-
na  } erkennen kann, die sachlichen Erfordernisse nügend arcn, diesen Entwurf zurückzuweisen.
überschritten werden oder S1C mit anderen Forde-
rungen in Konflikt geraten. Das wird jedem Rıchter un
jedem Abgeordneten zugestanden. Das muß auch den Der „Schutz der Menschenrechte“‘“
kirchlichen Richtern un Gesetzgebern zugestanden
werden. Sıe werden sıch 1n einer schwierigen rage VOLr dem deutschen Bundestag
7weifellos ebenso sachverständiger Gutachter bedienen, Dıie Vorgeschichte des Abkommenswıe weltliche Behörden u  S ber ebenso wI1Ie diese be-
sıtzen S1e die Zuständigkeit, Tatsachen beurteilen. Unter Verwendung eines Entwurfs der Rechtssektion der
Das Urteil der ırıschen Bischöfe hält sıch durchaus 1n die- „Europäischen Bewegun  C6 hatte die beratende Versamm-
sen Grenzen. Sıe haben zunächst festgestellt, da{fß der Jung des Europarates schon auf ihrer ersten Tagung 1im
Gesetzesvorschlag die Gefahr ıcht genügend ausschloß, Sommer 1949 dem Ministerausschufß die Ausarbeitung

414



“r

Y 2
#}

an .
n

A  P a  mR
”

Ya

eine Vertraées empfohlen, der für alle dem Staatsgebiet Nationen, sondern auch die Gesetzgeber einer Reihe euro- C  Y  M
der Vertragsstaaten lebenden Personen bestimmte Men- päıscher Staaten haben vollständigereGrundrechtskatalogeschenrechte un Grundfreiheiten sıchern sollte. Im No- aufgestellt. A  A
vember 1949 berief daraufhin der Mıiınisterausschufß eın Dıie Bedeutung des VO' Ministerausschufß des Europarats
Sachverständigenkomitee, dem unteranderen der bekannte AaNngCeNOMMENCN Vertrags lıegt auch nıcht 1ın der außerst
katholische nıederländische Völkerrechtler Professor Pater SCHAUCH Präzisierung der einzelnen Tatbestände der durch Da sa lBeaufort angehörte. Die Sachverständigen legten dem das Abkommen sıchernden Rechte. Manche dieser Prä- br

Ir

Ministerausschuß ım März 1950 einen Entwurt MIt VOI- zisıerungen siınd sicher Meißsterstücke Juristischen Denkens.
P Nschiedenen Alternativlösungen VOT, zwıschen denen Doch jede derartig SCHNAUC Präzisierung tragt iın sıch die

wählen Aufgabe der Politiker se1 Dazu wurde eine NECUC Getahr der Erstarrung und der Vergewaltigung des Le-
Kommission, diesmal Aaus leitenden politischen Beamten, bens, das sıch in der Fülle seiner Möglichkeiten VO keiner

schriftlich fixierten Norm Sanz erfassen aßteingesetzt. Den von dieser Kommission redigierten Text-
vorschlag nahm der Miıniısterausschuß und eıtete ıh Dıie Bedeutung des Abkommens, über das nunmehr auch
zunächst wieder der beratenden Versammlung Z die sıch der deutsche Bundestag beraten hat, lıegt vielmehr 1ın
1mM Sommer 1950 mıiıt ıhm efaßte un: ein1ge Ergänzungen Z7We] Fakten: Zunächst darın, dafß ZU erstenmal: eın
un Abänderungen vorschlug. Der Ministerausschuß internatıionaler Standard des Rechtsdenkens un der (r  Lagkonnte sıch jedoch nıcht entschließen, diese Vorschläge Rechtsverwirklichung als bindende Verpflichtung für die
bis auf einen Auszug AUuUSs der Von der beratenden Ver- Vertragspartner 1m Völkerrecht vertraglich festgelegt x  Asammlung empfohlenen Priäambel anzunehmen, un wird: Zz7welıtens darın, dafß internationale Instanzen die
eschloß, das Abkommen 1n der VO  3 den Ausschüssen eNt- Einhaltung dieses Standards überwachen sollen. Die Tat-
worfenen Orm akzeptieren. Am November 1950 sache, daß eın solcher Standard als völkerrechtliche Ver-
wurde das Abkommen VOoNn den Vertretern von zunächst pflichtung innerhalb Europas vertragliıch anerkannt wird,

va13 der 15 Mitgliedstaaten des Europarats einschließlich Alt uns wenn nıcht VECrBESSCH, doch einstweilen hin-
der Vertreter der Bundesrepubli nehmen, da{ß der Katalog der einzelnen Rechte, durch den

„ D  Aunterzeichnet.
un des Saargebiets dieser Standard umschrieben wırd, dürftig un lückenhaft

Unter den Ergänzungsvorschläigen der beratenden Ver- ist: die Tatsache, daß solche internationalen UOrgane die i

Rechtsverwirklichung ın den einzelnen Staaten kontrol- nsammlung, die der Ministerausschuß ablehnen mussen Tgeglaubt hatte wobeil sıch das Vetorecht, das jedem lıeren können, äßt uns übersehen, dafß diese Kontrolle
Miıtgliedstaat 1m Mınisterausschufß zusteht, offenbar VOI - schwerfällig und mangelhaft 1St
hängnisvoll ausgewirkt hatte betanden siıch die Ge- Es i1st wünschen un CS 1St nıcht zuletzt Aufgabe
währleistung des Rechts der Eltern, die Erziehung ihrer des katholischen Europa, daran Z arbeiten daß die
Kinder bestimmen, eine Sicherung des Rechts auf Eıgen- Lücken des Katalogs der Grundrechte möglichst bald in
tum „1M Einklang MIt dem allgemeinen Interesse“ un einem Zusatzprotokoll geschlossen werden un daß das
die Verpflichtung der Staaten Zur Achtung der politischen Verfahren VOTr den internationalen Urganen wirksam

Als möglıch gestaltet wıird (vgl den Bericht über den 'XFreiheit ihrer Staatsangehörigen und ZUr: Durchführung
treier un geheimer Wahlen in iıhren europäıschen Ge- Pax-Romana-Kongreiß iın Limburg 1mM vorigen eft der u
bieten „1IN ANSCMESSCHNCH Zeıitabständen“ Herder-Korrespondenz 330 Der Vertrag V No-
Seit der Unterzeichnung des Abkommens haben die ehr- vember 1950 ist 1Ur ein erster Anfang: aber 1St eın

\zahl der Sıgnatarstaaten das Abkommen ratiıfiziert. Auch Anfang. M  A
der deutsche Bundestag betaßte sich 1m letzten Monat auf Dıiıe geschaffenen ınternationalen Organe }Grund eines interftraktionellen Antrags der Regierungs- Das Abkommen VO November 1950 sıeht Z7we1 Or-parteıen, des Zentrums, der Bayernpartei un: der SPD ABAanc VOTr, dıe die Erfüllung der VertragsverpflichtungenmMıt dem VO' Mınıiısterausschufß beschlossenen Vertrag ZU. durch dıe Sıgnatarmächte überwachen haben eineSchutz der Menschenrechte. Schlichtungskommission und einen Gerichtshof. Dıie

Der Wert des Abkommens Schlichtungskommission hat ıne doppelte Aufgabe: Sie
tritt einerseits als Schlichter auf, u WI1e 1 VertragDie Bedeutung des Vertrags VO November 1950 liegt heißt, ıne „freundschaftliche Lösung“ erreichen bnıcht iın der Aufzählung der schützenden Grundrechte. das Schlichtungsverfahren VOT der Kommission muß NOL-Diese Aufzählung 1St Jückenhalft, INnan könnte tast sagen, wendig jedem Vertahren VOT dem Gerichtshof VOTaus-willkürlich. Politische, teilweise innen- un partel- gehen; die Kommuissıon hat anderseıts die Aufgabe, 1in derpolitische Interessen hatten sıch offenbar allzusehr 1n den Rolle einer Untersuchungsbehörde die VoraussetzungenVordergrund gedrängt un verhindert, daß wichtige pri- tür eın Verfahren VOoOr dem Gerichtshof prüfen bzw.

mare Grundrechte des Menschen 1ın dem Abkommen Z schaften. Jeder Mensch, ede Organısatıon un jede ntormuliert un den Schutz dieses Vertrags gestellt Menschengruppe 1n einem Staat kann sıch beschwerde-
wurden. Das katholische Europa vermißt schmerzlich ührend die Kommiuissıon wenden, wenn der ın rageeine Sıcherung des Elternrechts un: iıne Ausdehnung des kommende Staat, den sıch die Beschwerde richtet,Schutzes des menschlichen Lebens auf das Leben 1im Mutter- 3die Zuständigkeit der Kommuission ZUur Entgegennahmechoß VO Augenblick der Empfängnis Soziale un solcher Beschwerden ErSsSt einmal grundsätzlıch anerkannt
wirtschaftliche Rechte werden durch das Abkommen VO' hat und WenNnn alle innerstaatlichen Rechtsmittel, der Be-

November 1950 nıcht gewährleıistet. Keın Wort des schwerde abzuhelfen, erschöpft siınd.
Vertrages WeIist darauf hın, daß Ausgangspunkt uüund Hat die Kommissıion die Zulässigkeit un den Tatbestand
Fundament aller einzelnen Menschenrechte die Würde der Beschwerde überprüft und 1St ıhr nıcht gelungen, D
der menschlıchen Persönlichkeit un: die Achtung dieser dıie „treundschaftliche Lösung der rage  «“ erreichen,

kann die Kommuissıon entweder den Miniısterausschuß desWürde 1St. iıcht Nnur die Organisgtion der Vereinten
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de of A vuropara den dufrch das bkommen geschaffenen ann auch ber
ropäischen Gerichtshof f{ür Menschenrechte MmMIt der den andern Einwand hinweggehen, das Abkommen sehe

Sache befassen. nicht VOr, nach welchenNormen der Gerichtshof ent-
Legt die Kommission die Beschwerde dem Mınisteraus- scheiden habe; bedurfte keiner ausdrücklichen Erwäh-
schuß VOor, entscheidet dieser MI 2/3 Mehrheit der NUunNgs, daß der Gerichtshof das Abkommen 0 Einklang
Grundsatz der Einstimmigkeıt 1ST hier erstmalıg durch- MIiIt den allgemeinen anerkannten Vorschriften des Völker-
brochen! Y ob 1ine Verletzung des Abkommens vorliegt rechts“ auszulegen hat, VO denen Artıkel 26 des Vertrags
Er annn dabei dem beklagten Staat 1116 Frist ZUuUr Ab- spricht Schwerwiegender 1SE eCc1inNn anderer Einwand den
hılfe der Bes werde sefzen älßt der Staat diese Frist der französıische Völkerrechtslehrer Roslin schon der
verstreichen, schließt der Ministerausschuß über die Wır- Beratenden Versammlung erhoben hat macht geltendkung SC1IHNCI Entscheidung wieder mM1 2/3 Mehrheit, das N se1 unbillig, da{fß durch das Abkommen C1MN nıcht emo-
heißt ohne Vetorecht kratisch ZUSAMMENSESETZLES UOrgan die den Volkswillen
Den Gerichtshof ann die Kommıissıion NUur annn InNıL der repräsentierende un sıch demokratischen Formen voll-
Sache befassen, WENN der beteiligte Staat, der „Beklagte ziehende gesetzgeberische Tätigkeit demokratischer Staa-
die>Rechtsprechung des Gerichtes grundsätzlich bedingungs- ten überwachen oll Es 15 richtig nach dem Abkommenlos anerkannt hat Der befaßte Gerichtshof entscheidet entscheidet nıcht der W lle des Volkes als EINZISEC Quelledann, ob iıne Verletzung des Abkommens vorliegt un des Rechts über die Rechte un Freiheiten der Menschen
spricht nötigenfalls der verletzten Parte1 „gerechte Wiıeder- Staat dieser Volkswille erscheint durch über-
gutmachung staatlıches echt gebunden wırd VO  &; überstaat-
Dıiıe Wirksamkeit sowohl der Kommissıon W1C des (3@e= lichen Organ and überstaatlicher Rechtsnormen kon-

(1 richtshofes hängen also VO  3 besonderen Anerken- trolliert Eın entscheidender Schritt der Entwicklung
Nung ihrer Zuständigkeit durch die Sıgnatarstaaten, das des Rechts!
heißt VO  e} der Annahme der SOr Fakultatiyklauseln Doch 1ST dies ein begründeter Einwand die Errich-
der Artikel 25 un: 4.8 des Abkommens, ah den Staaten Lung dieses Gerichtshofs? Im Gegenteil! Aus katholischer
steht frei, das Abkommen ohne diese beiden Klauseln, Sıcht mu{fß IMNan diese Entwicklung begrüßen; S1IC 1ST Cin
das heißt ohne Anerkennung der geschaffenen internatıo- Schritt heraus Aaus dem Irrgarten des Rechts-
nalen Organe, anzunehmen un: ratıfizieren POS1IULV1ISMUS un hin ZUT Anerkennung objektiven,

nıcht VO Menschen geschaffenen, sondern iıhm aufgege-Die Kritik Europäischen Gerichtshof tür Menschenrechte benen Rechtes Die Normenkontrolle, die testgelegten
Bereich des Schutzes bestimmter Menschenrechte dem Uuro-Die Bestimmungen des Vertrags VO November 1950

ber den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte päischen Gerichtshof für Menschenrechte zusteht, wird das
staatlıche Gesetz etztlich autf dem Boden solchensind der Theorie scharf kritisiert worden Kınıge dieser

Einwände sind oftenbar unbegründet, eLw2 der Hın- objektiven Rechts un seinem Ma{(stab prüfen
WCIS, da{ß der Vertrag den Rıchtern das Prädikat „unab- haben Grund für den Katholiken, die Errichtung

2 hängig VErWCEISEITL habe: tatsächlich hat Artıkel 39 Ab- des Europäischen Gerichtshofes tür Menschenrechte UT
SAaL7z der VO  e} den Kandıidaten ZUuU Rıchteramt höch- zuheißen un: sıch dem Staat dem Ort für
StEeSs sıttliches Ansehen verlangt Artıkel 40 der C1NE die Annahme der Fakultativklauseln des Abkommens VO
Absetzbarkeit der Rıichter ausschließt un: Artikel 59 der November 1950 vieler Schönheitsfehler dieses
den Rıchtern die Privilegien un Immunitäten intern4t10- Vertrags MItt Sanzcr Kraftei Manchen dieser
naler Organe 7zusichert 1n genügende Garantıe für die Schönheitsfehler wird die Rechtsprechung des Europäischen
Unabhängigkeit der Rıchter des europäischen Gerichts- Gerichtshofs noch korrigieren können

Aus der Okumenischen Bewegung
ibt a eine Verständigung “b r SCINC, daß die konsequente Intention auf die Gnade

hın, welche die katholische Theologie iınnerhalb ihresdie mago Dei ® Denkschemas ständıg erkennen läßt, unNns W16-

Zur „Theologischen 4A4 VOo  b Thielicke, übingen der clie Bruderschafrt un Verbundenheit & X oL0T@ VOL-

SPUICH 5ßt ber das darf uns nıcht hindern, der
Eıner der fruchtbarsten Gedanken des Bandes der Wahrheit willen aufzuzeigen, daß diese evangelische In-

Theologischen FErhik“ VO:  $ Prot Helmut Thielicke entLkı1on des Katholizismus dem gegebenen Rahmen
(Dogmatische, philosophische un: kontroverstheologische des Denkens ıcht verwirklicht werden kann, sondern

hinter ıhrem Zıel zurückbleiben mufß Wer diesesGrundlegung Mohr, Tübingen 1951 740 1ST
die Erkenntnis, dafß die Kontroverse MI der katholischen fangreiche Werk aufmerksam liest, wiıird bald den Eın-
Moraltheologie beim Denkschema e1: habe un druck W,  9 daß C5S, alles allem, C1inNn großes, (3
daß sS$1Ie etzten Endes e1in Problem der theologischen Er- schenk für ein aussichtsreiches Kontroversgespräch dar-

n
kenntnistheorie SC1 (1134) Innerhalb des ontologischen stellt, energischen, VO  e vordergründiger Polemik
Systems selbst kann INa  - ıcht die katholische z1emlıch befreiten Anlauf ständiger Prüfung den
Gnadenlehre polemisieren Hıer 1SEt alles getan, die VO:  3 der katholischen Theologie gestellten Fragen 1Nc
Gnade ohne Verdienst PTrCISCNH, un W IT gestehen reformatorische Ethik erarbeiten, CiNe Ethik die fähig
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